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1 Einleitung 
Dieses Dokument beschreibt die von GE Wind vorgesehene Flughindernisbefeuerung für Anlagen und orientiert 
sich an den Anforderungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen (AVV) in der Fassung vom 26.08.2015. Für die Anlagen bis einschließlich 137 m 
Rotordurchmesser liegt eine Bestätigung der Kennzeichnung durch die Deutsche Flugsicherung diesem 
Dokument als Anlage bei. 

Für Anlagen mit größeren Rotordurchmessern wurden wahrscheinliche Änderungen einer AVV 
Nachfolgeregelung berücksichtigt. Im BImSch Genehmigungsantrag ist dazu ein Antrag auf Ausnahme nach 
Artikel 30 der AVV 2015 erforderlich. Der Ausnahmeantrag ist bei der Landesluftfahrtbehörde zu stellen, welche 
die Zustimmung des BMVI einholt. Bestandteil des Ausnahmeantrags ist eine Begründung. Eine 
Musterbegründung ist als Anlage diesem Dokument angehängt. Die grundsätzliche Vorgehensweise, 
insbesondere für inhaltlich gleiche Ausnahmeanträge ist im angehängten Schreiben des BMVI beschrieben. 

2 Technische Beschreibung 

2.1 Komponenten des Flughindernisbefeuerungs-Systems 
Tageskennzeichnung 

Die Kennzeichnungsfarben sind verkehrsrot (RAL 3020) und lichtgrau (RAL 7035). 

Die Rotorblätter sind durch drei Farbstreifen gekennzeichnet, außen beginnend mit 6 m verkehrsrot - 6 m 
lichtgrau - 6 m verkehrsrot. 

Wird davon abweichend eine Tageskennzeichnung durch weiße Befeuerung (20.000 cd) gefordert, behält sich 
GE Wind vor, Maschinenhaus und Blätter abweichend von dieser Beschreibung, aber im Sinne der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, zu liefern. 

 

 

Abb. 1: Maschinenhaus mit umlaufendem roten Streifen 

Bei Gesamthöhen von mehr als 150 m ist das 
Maschinenhaus umlaufend (Abb. 1 Seiten und 
Rückseite) mit einem 2 m hohen verkehrsroten 
Streifen zu markieren. Soll ein Logo innerhalb 
des roten Streifen dargestellt werden, so 
erfordert auch dies einen Antrag auf 
Ausnahme nach Artikel 30 AVV, durch den 
Antragsteller im BimSch 
Genehmigunsverfahren. Aus der 
grundsätzlichen Zustimmung der DFS oder 
errichteten Anlagen ohne 
Ausnahmegenehmigung lässt sich die 
Zulässigkeit nicht schlussfolgern. 

Der Turm wird mit einem 3 m hohen verkehrsrotem Farbring, beginnend in 40 m Höhe über Grund, alternativ 
60 m über Grund versehen.  
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Nachtkennzeichnung 

Die Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen erfolgt mit LED Leuchten der erweiterten Spezifikation (ES) 
auf dem Maschinenhaus; duale Befeuerung, w-rot, 100cd, sowie bei Anlagengesamthöhen von mehr als 150 m 
über Grund zusätzlich Hindernisfeuer mit je 4 Leuchten am Turm, 10cd, nicht blinkend in den folgenden Höhen: 

 

Rotordurchmesser [m] Nabenhöhe [m] Befeuerungsebene über GOK [m] 

120 110 und 120 75 

120 139 96 

130 110 75 

130 134 90 

130 164.5 60 und 105 

137 110 und 131,4 75 

137 149 60 und 91,5 

137 164,5 60 und 105 

158 120,9 40 

158 149 66 bis 69 

158 161 80 

 

Je nach Anlage variiert der Abstand der Maschinenhausbefeuerungsebene gegenüber der Nabenhöhe (siehe 
Beispielzeichnung Maß 3500), es gelten die folgenden Maße: 

 

Rotordurchmesser [m] 120 130 137 158 

Abstand Befeuerung 
– Nabenhöhe [m] 2,3 2,8 3,5 3,5 

 

2.2 Synchronisation der Feuer 
Das Blinken der Befeuerung ist synchonisiert über ein GPS Signal. 

2.3 Bedarfsgerechte Befeuerung 
Die bedarfsgerechte Befeuerung ist optional verfügbar und erfordert ein projektspezifisches Angebot. 
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3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung 
Die Standardausrüstung enthält eine USV zum Betrieb der Befeuerung für einen Zeitraum von 3 Stunden. 
Längere USV Zeiten sind auf Anfrage möglich. 

4 Infrarot LEDs als Flughindernisbefeuerung 
Wenngleich in der AVV keine Regelungen zu Infrarot Leuchten enthalten sind, können diese projektspezifisch 
angeboten werden. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem GE Ansprechpartner auf, um die technische 
Abstimmung im Detail durchzuführen (z.B. Anzahl und Position der Leuchten, Batterielaufzeit usw.). 
Die IR Leuchten entsprechen den finnischen Trafi Anforderungen und sind in der Ausführung nach ICAO, 
geringe Intensität, Typ A verfügbar. 
Weitere technische Daten finden sich in den angehängten Dokumenten: 

 Herstellerdokumentation, Quantec Datenblatt 
 Anforderungen der finnischen Transport Sicherheits Agentur (Finnish Transport Safety Agency) 
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12.11.2013 


Finnish Transport Safety Agency / Unofficial copy 


Instructions for daytime signalling of wind turbines, aircraft warning lights and 


the grouping of lights 


Scope: Wind turbines outside the obstacle limitation surface areas of aerodromes. 


NB: If not otherwise indicated by an aeronautical study or expert findings.        


Lighting and signalling: 


• Maximum blade tip height less than 70m  


=>  no lighting 


=>   daytime signalling * 


  


• Maximum blade tip height higher than 70m (70-100 m) 


 


=>   at night type B, low intensity red light on the body of the nacelle 


=>   daytime signalling * 


 


• Maximum blade tip height higher than 100 m (100-150 m) 


=>   at night type B, medium intensity flashing red light on the body of the nacelle 


=>   daytime signalling * 


-> truss lattice tower ** 


 


• Maximum blade tip height higher than 150 m 


- In daytime 


=>   type B, high intensity flashing white light (100 000 cd) on the body of the nacelle  


(2 x 50 000 cd meets this requirement)         


=>   daytime signalling* 


-> truss lattice tower ** 


 


- In twilight 
=> Twilight setting, type B high intensity, can be used respectively on the 


body of the nacelle (2 x 10 000 cd meets this requirement).  (AGA M3-6 
table 4, Annex 14 table 6-3)        


 


- At night 


=> type B, high intensity flashing white light (2 000 cd), or type B, medium 


intensity flashing red light (2 000 cd) or type C, medium intensity, non-flashing 


red light (2 000 cd) on the body of the nacelle. (2 x 1 000 cd meets this 


requirement)         


 


If the wind turbine tower height is 105m or more above ground level, low intensity type A 


obstruction lights shall be placed on the tower with intervals of no more than 52m. The lowest 


lights shall be placed above the level of the surrounding tree tops. 


* The daytime markings of the rotor blades and the nacelle must be white. 


* The daytime markings of the upper 2/3 of the tower must be white.  
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** White daytime markings on truss lattice towers can be substituted by low intensity, type B 


obstruction lights, placed on the upper 2/3 of the tower in addition to a painted red marking 


with a height of 6 m, placed under these lights.  


 


The colour shades of daytime markings are:  


white RAL 9003, 7035, 7038, 7047 or 9016, 9018 


red RAL 3024 or 3026. 


 
The placing of the lights, as well as the number of lights required, must be designed so  
that at least one light on the nacelle and two lights at tower light level are visible from all 
aircraft, irrespective of which direction it is coming from, without no part of the wind 
turbine blocking the view.  
 
All obstruction lights on a wind farm must flash simultaneously. 


 


IR requirements for LED lights: 


 


If LED technology is used for wind turbines, the lighting mechanism must, in addition to visible light, radiate 
IR light within the wavelength area of 800-940 nm.  


 
Intensity requirements for IR lights in relation to the vertical angle: 


 


1. Low intensity obstruction light 


Pmin 3 mW/sr, >+5° - <+90° 


Pmin 25 mW/sr, >0° - <+5° 


Pmax 60 mW/sr, -90° - +90° 
 


2. Medium intensity obstruction light (includes high intensity obstruction lights at night) 


 Pmin 500 mW/sr, >0° - <+2° 


Pmax 1 000 mW/sr, -90° - +90° 
 


The IR light must be on continuously if the visible obstruction light does not flash. In other cases, the IR 


light must flash at the same rate as the visible obstruction light.  


 


An operational lighting mechanism with LED obstruction lights without an IR light component must be 


replaced with a mechanism that meets the indicated requirements when the lights are being renewed, 


changed or repaired. 


 


Reduction of obstruction light intensity in good visibility conditions: 


 


The nominal intensity of the light can be reduced to 30% when visibility is more than 5,000 m and to 10% 


when visibility is more than 10,000 m. 


Measuring the visibility conditions:  


Visibility is measured with equipment, mounted on the nacelle, that is specifically designed to measure 
visibility and that filters the light pollution from obstruction lights when measuring visibility. On wind farms, 
the distance between measuring units must not be more than 1,500m. The visibility value used is the one 
with the lowest reading. The measuring equipment shall have an automatic function control system. In case 
of an interruption, or if the readings are not accurate, light intensity must be set at 100%. 


Visibility measuring sensors must be calibrated once a year for land-based wind turbines and twice a year 
for offshore wind turbines.  


 


Wind turbine constructors shall, when applying for permission to set up an obstacle to air navigation, 


present the visibility measuring equipment they plan to use. When the mechanism is taken into service, it 


must be inspected by an institute or company independent of the constructor. The inspection protocol must 


be presented to the Finnish Transport Safety Agency. For wind farms, the person responsible for applying 
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for permission to set up the obstacle must present a plan concerning the location of the visibility measuring 


equipment to the Finnish Transport Safety Agency. 


 


Grouping obstruction lights for wind farms:  


 


To reduce the amount of light emitted to the surrounding area, obstruction lights on wind farms can be 


grouped so that the edge of the farm is ringed by a perimeter of more powerful lights, the height of which is 


determined by the height of the wind turbines. Obstruction lights for wind turbines inside this ring can be 


made up of low intensity, non-flashing red lights. If one or more wind turbine is significantly taller than the 


other turbines on the wind farm, it must be equipped with more powerful lights. 


 


The wind farm constructor must design a grouping plan for the lights for both the construction period and 


for a completed wind farm, and present it to the Finnish Transport Safety Agency together with the 


application for setting up the obstacle. Requirements for wind turbine obstruction lights on existing wind 


farms can also be changed on application in accordance with the same principle. 


A  The outer perimeter is made up of type B, medium intensity flashing red obstruction lights: 


The highest point of drag of the wind turbine rotor blades is 100-150 m above terrain. 


An arc with a radius of 450 m is drawn around the wind turbines on the perimeter of the wind farm, as 
shown in the diagram below. The arcs drawn around the turbines should overlap so that they form a circle 
around the farm. A safety zone of at least 450 metres from each wind turbine to the perimeter shall be 
ensured.  


 


The outer perimeter of the safety zone shall be 450 m from the wind turbines equipped with 


medium intensity flashing red lights.  


The safety zone shall be at least 450 m  wide. 


 Medium intensity flashing red light 


 Low intensity non-flashing red light 
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B    The outer perimeter is made up of type B, high intensity, flashing white obstruction lights: 


The highest point of drag of the wind turbine rotor blades is 100-150 m above terrain. 


An arc with a radius of 2,000 m is drawn around the wind turbines on the perimeter of the wind farm, as 
shown in the diagram below. The arcs drawn around the turbines should overlap so that they form a circle 
around the farm. A safety zone of at least 1,600 metres from each wind turbine to the perimeter shall be 
ensured.  


 


 


 


The outer perimeter of the safety zone shall be 2,000 m from the wind turbines equipped with 


high intensity, flashing white lights.  


The safety zone shall be at least 1,600 m  wide. 


 High intensity flashing white light 


 Low intensity non-flashing red light 








From: Pfaff, Gerhard [mailto:gerhard.pfaff@dfs.de]  
Sent: Montag, 6. Februar 2017 11:00 
To: Kiel, Sven (GE Renewable Energy) <sven.kiel@ge.com> 
Subject: EXT: AW: Ergänzung weiterer Nabenhöhe, Befeuerungspositionen 
 
Guten Morgen Herr Kiel,  
 
wir bestätigen hiermit, dass die folgenden Konfigurationen für Hindernisbefeuerung in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen der aktuell gültigen Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen sind. 
 


 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gerhard Pfaff  
Luftfahrthindernisse 
_______________________________ 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  
Bereich Tower – TWR/BL – 
Flugplätze und Luftfahrthindernisse  
Am DFS-Campus 10  
63225 Langen  
 
Telefon: 06103 707-1228 
Telefax: 06103 707-1294 
 
 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  
Am DFS-Campus  
D - 63225 Langen  
 
Tel.: +49-(0)6103-707-0  
 
Sitz der Gesellschaft: Langen/Hessen  
Zuständiges Registergericht: AG Offenbach am Main, HRB 34977  
Vorsitzende des Aufsichtsrats: Dr. Martina Hinricher  
Geschäftsführer: Prof. Klaus-Dieter Scheurle (Vors.), Robert Schickling, Dr. Michael Hann  
 
Internet: http://www.dfs.de 
Public-Key der DFS: http://www.dfs.de/dfs/public_key.asc 
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From: Pfaff, Gerhard [mailto:gerhard.pfaff@dfs.de]  


Sent: Dienstag, 7. Juni 2016 08:11 


To: Kiel, Sven (GE Renewable Energy) 
Subject: EXT: AW: Turmbefeuerung nach AVV 


 
Guten Morgen Herr Kiel, 
  
wir bestätigen hiermit, dass die folgenden Konfigurationen für Hindernisbefeuerung in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen der aktuell gültigen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen ist. 
  


Rotordurchmesser 120 m 130 m 137 m 


Abstand der 


Maschinenhausbefeuerung 


zum Nabenmittelpunkt 


2,3 m 2,8 m 3,5 m 


Nabenhöhe [m] 
110, 


120 
139 110 134 164,5 131 164,5 


Lage der 


Befeuerungsebene über 


Geländeoberkante 


75 m 96 m 75 m 90 m 
60 m, 


105 m 
75 m 60 m, 105 m 


  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gerhard Pfaff  
Luftfahrthindernisse 
_______________________________ 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  
Bereich Tower – TWR/BL – 
Flugplätze und Luftfahrthindernisse  
Am DFS-Campus 10  
63225 Langen  
 
Telefon: 06103 707-1228 
Telefax: 06103 707-1294 


 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Am DFS-Campus 
D - 63225 Langen 


Tel.: +49-(0)6103-707-0  


Sitz der Gesellschaft: Langen/Hessen 
Zuständiges Registergericht: AG Offenbach am Main, HRB 34977 
Vorsitzende des Aufsichtsrats: Dr. Martina Hinricher 
Geschäftsführer: Prof. Klaus-Dieter Scheurle (Vors.), Robert Schickling, Dr. Michael Hann 


Internet: http://www.dfs.de 
Public-Key der DFS: http://www.dfs.de/dfs/public_key.asc 
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Von: Pfaff, Gerhard [mailto:gerhard.pfaff@dfs.de]  
Gesendet: Monday, July 25, 2016 9:56 AM 
An: Kiel, Sven (GE Renewable Energy) 
Betreff: EXT: AW: Turmbefeuerung nach AVV 
 
Sehr geehrter Herr Kiel, 
  
aus Hindernissicht bestehen gegen die Anbringung des Logos keine Einwendungen. 
  


 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gerhard Pfaff  
Luftfahrthindernisse 
_______________________________ 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  
Bereich Tower – TWR/BL – 
Flugplätze und Luftfahrthindernisse  
Am DFS-Campus 10  
63225 Langen  
 
Telefon: 06103 707-1228 
Telefax: 06103 707-1294 
  
 


DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  
Am DFS-Campus  
D - 63225 Langen  
 
Tel.: +49-(0)6103-707-0  
 
Sitz der Gesellschaft: Langen/Hessen  
Zuständiges Registergericht: AG Offenbach am Main, HRB 34977  
Vorsitzende des Aufsichtsrats: Dr. Martina Hinricher  
Geschäftsführer: Prof. Klaus-Dieter Scheurle (Vors.), Robert Schickling, Dr. Michael Hann  
 
Internet: http://www.dfs.de 
Public-Key der DFS: http://www.dfs.de/dfs/public_key.asc 
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1 Einleitung 28 


Windenergieanlagen dürfen unter Verwendung des Feuers W, rot über eine maximal unbefeuerte 29 


Höhe von 65 Metern verfügen. Mit dem vorliegenden Dokument soll ermittelt und dargestellt werden, 30 


bis zu welcher Höhe das Feuer W, rot sicher wahrnehmbar ist. 31 


2 Grundlagen 32 


 33 


Als Grundlage für die Berechnungen genutzt, welche als 34 


Herleitung für die Dimensionierung von dem Feuer W, rot 35 


angewandt wurden. Niedergeschrieben wurden diese 36 


Grundlagen in dem Besprechungsprotokoll vom 37 


24.05.2005. Ein Auszug aus diesem Protokoll befindet sich 38 


in dem Kapitel 4 Berechnungsgrundlagen. 39 


Zum Ermitteln der Tragweiten werden in einem rekursiven 40 


Algorithmus Abbildung 1 folgende Funktionen verwendet:  41 


E= E Schwelle *r^2/EXP(LN(q)*r/1000) 42 
 43 
E  Erforderliche Lichtstärken in [cd] zum Er- 44 
  reichen gewünschter Tragweiten in [m] 45 
E Schwelle Schwellenbeleuchtungsstärke (1*10-6 Lux) 46 
r  Tragweite 47 
 48 
q =1/(EXP(2996/ Vx) 49 
 50 
q  Transmissionsfaktor 51 
Vx  meteorologische Sichtweite 52 


 53 


Abbildung 1 54 


  55 
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3 Berechnungsergebnisse 56 


3.1 Daten 57 
In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen sind die 58 
geforderten Leuchtintensitäten des Feuers W, rot bei definierten Abstrahlwinkel beschrieben. Ferner 59 
sind darin die sichtweitenabhängigen Reduzierungen der Nennlichtstärken aufgeführt. Tabellarisch  60 
zusammengefasst ergibt  sich daraus folgende Darstellung. 61 


 
Abstrahlwinkel des Feuers 
W, rot 


Meteolorogische Sichtweite [m] 15° 10° 5° 
800 2 cd 20 cd 100 cd 


5000 0,6 cd 6 cd 30 cd 
10000 0,2 cd 2 cd 10 cd 


 62 


Tabelle 1: : Leuchtintensitäten der Feuer W, rot bezogen auf bestimmte meteorologische Sichtweiten 63 
bei definierten Abstrahlwinkeln 64 


 65 


3.2 Berechnungsergebnisse 66 


  
Tragweite [m] 


M
et


eo
ro


lo
gi


sc
he


 
Si


ch
tw


ei
te


 [m
]   1153,52 872,71 527,11 2550,86 1542,90 639,54 2255,63 1184,33 419,95 


800 100 20 2             


5000       30 6 0,6       


10000             10 2 0,2 


 67 


Tabelle 2: Ermittelte Tragweiten der Feuer W, rot bezogen auf bestimmte meteorologische Sichtweiten 68 
bei definierten Abstrahlwinkeln und Leuchtintensitäten. Zugrunde gelegt wird die worse-case 69 
Schwellenbeleuchtungsstärke von 1*10^-6 Lux. 70 


3.3 Zeichnerische Darstellung 71 


 72 


Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass im ungünstigsten Fall bei einem Überflug von bis zu 100,5 73 
Metern über dem Feuer das Feuer W, rot immer noch sicher wahrnehmbar ist. 74 


Hierbei wurden die Schwellenbeleuchtungsstärke von 1*10^-6 Lux und die meteorologische 75 


Sichtweite von 800 m berücksichtigt. Eine unbefeuerte Höhe von 100,5 Metern ist bezogen auf die 76 


Sicherheit als worse-case-Fall zu betrachten. 77 
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3.4 Entstehung des Wertes 65 m 78 
Der Wert „65 Meter“ als maximale unbefeuerte Höhe hat keine begrenzende Grundlage. Er entstand 79 
nach einer Einschätzung von der derzeit aktuell größten geplanten Windenergieanlage: 126 m 80 
Nabenhöhe und 130 m Rotordurchmesser. Abzüglich des Abstandes zwischen Nabenhöhe und 81 
Feuerhöhe ließen die damals formulierten 65 m noch ein weiteres Wachstum zu. Tendenziell gab es 82 
zu der Zeit die verbreitete Auffassung, dass noch längere Rotorblätter praktisch nicht handhabbar 83 
wären. 84 


 85 


Abbildung 2: Auszug aus dem FVT-Protokoll 24.05.2005 86 


Der bis dahin gültige Wert  von 50 Meter sollte vorsichtig auf 65 m erhöht werden. In zukünftig 87 
folgenden AVV’s sollte der Wert dann mit den ggf. weiter wachsenden Anlagen stufenweise steigen. 88 


 89 


  90 
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4 Berechnungsgrundlagen 91 
Auszug: 92 
Protokoll der Besprechung „Erfahrungsaustausch über die Anwendung der Allgemeinen 93 
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV)“ 94 
Ort: BMVBW, Bonn 95 
Datum: 24.05.2005 96 
Protokoll: Hermann, FVT 97 


(Quelle WSV, FVT): 98 


Die Sichtbarkeit sowie die Auffälligkeit eines Feuers wird im Folgenden mit den lichttechnischen 99 


Kriterien untersucht: 100 


- Voraussetzungen für das Erkennen farbiger Lichtzeichen, Gerdes, Ortung und Navigation 3/82 [1] 101 


- VV-WSV 2405 Tragweiten und Lichtstärken von Feuern und Signallichtern [2] 102 


- VV-WSV 2401 Richtfeuer [3] 103 


- Handbuch der Beleuchtung [4] 104 


(VV-WSV: Verwaltungsvorschrift der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) 105 


Schwellenbeleuchtungsstärke 106 


Für die Beurteilung der Sichtbarkeit eines Feuers bei Nacht kommen in der Wasser- und 107 


Schifffahrtsverwaltung zwei verschiedene Schwellenbeleuchtungsstärken zum Einsatz. 108 


(a) 2*10-7 lx (Lux) 109 


Diese Beleuchtungsstärke wird generell für alle Anlagen auf See und im Binnenbereich verwendet. 110 


(b) 1*10-6 lx 111 


Diese Beleuchtungsstärke ist gemäß der Verwaltungsvorschriften bei dem Feuertyp „Richtfeuer“ 112 


anzuwenden. 113 


Die Schwellenbeleuchtungsstärke ist die Beleuchtungsstärke, die vom Lichtsignal an das Auge des 114 


Beobachters gelangen muss, damit es sicher erkannt wird. Sie hängt von der Umgebungshelligkeit ab 115 


und muss für Tag und Nacht unterschiedlich gewählt werden. 116 


Die Verwendung von unterschiedlichen Schwellenbeleuchtungsstärken für den Nachtbetrieb ist 117 


zusätzlich sinnvoll, da damit die ermittelte erforderliche Lichtstärke an die Umgebungshelligkeit des 118 


Objektes angepasst werden kann. 119 


Da in den letzten Jahrzehnten die künstliche Beleuchtung deutlich zugenommen hat, besteht im 120 


Schifffahrtszeichenwesen häufig der Wunsch, die höhere Schwellenbeleuchtungsstärke (b) zu 121 


verwenden. Die Lichtstärke wird dadurch um den Faktor 5 höher als bei Anwendung von (a), sodass 122 
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sich das Lichtsignal gegenüber dem aufgehelltem Hintergrund sowie den konkurrierenden Lichtern 123 


durchsetzen kann. 124 


In der Praxis wird daher der Wert von 2*10-7 Lux für Bereiche ohne große Hintergrundaufhellung und 125 


1*10-6 Lux für Bereiche mit Hintergrundaufhellung (z.B. Feuer vor Städten oder Werften) angewandt. 126 


Eine exakte Unterscheidung zwischen diesen Bereichen existiert jedoch nicht. Der Begriff Tragweite 127 


beschreibt den Abstand bei dem ein Feuer sicher erkannt wird. Das vom Feuer abgestrahlte Licht 128 


erreicht bei diesem Abstand gerade die Schwellenbeleuchtungsstärke beim Beobachter. Die 129 


Tragweite ist von der Lichtstärke des Feuers und von der Trübung der Atmosphäre abhängig. 130 


Die Auffälligkeit des Feuers kann durch das Verhältnis der am Auge eintreffenden Beleuchtungsstärke 131 


Eist zu der Schwellenbeleuchtungsstärke Eschwelle ausgedrückt werden: 132 


A = Eist / Eschwelle. 133 


In den nachfolgenden Tabellen ist für verschiedene Abstände das Verhältnis A zwischen der beim 134 


Beobachter auftreffenden Beleuchtungsstärke und der notwendigen Schwellenbeleuchtungsstärke 135 


eingetragen. Bei A = 1 gilt das Feuer als sicher erkennbar, je größer A wird, desto auffälliger wird das 136 


Feuer. Die Sichtweiten sind als praktische meteorologische Sichtweite (V0,05) angegeben. 137 


Formeln und Berechnungen 138 


Beleuchtungsstärke E als Funktion von Lichtstärke I0 , Abstand r und Konstante z. 139 


𝐸𝐸(𝑟𝑟) = 𝐼𝐼0 ∗
𝑒𝑒−𝑧𝑧∗𝑟𝑟


𝑟𝑟2
  aus [1] 140 


Beziehung zwischen Konstante z, Sichtwert σ, Transmissionsfaktor q und praktischer 141 
meteorologischer Sichtweite V0,05. 142 


𝑞𝑞 = 𝑒𝑒−𝑧𝑧∗1000𝑚𝑚 ⇒ −𝑧𝑧 = ln (𝑞𝑞)
1000𝑚𝑚


 ⇒ 𝐸𝐸(𝑟𝑟) = 𝐼𝐼0 ∗
𝑒𝑒
ln(𝑞𝑞)∗𝑟𝑟
1000𝑚𝑚


𝑟𝑟2
 143 


Beziehung zwischen Sichtwert σ und Transmissionsfaktor q 144 


ln(σ) = 1,852 * ln(q) 145 


Beziehung zwischen Transmissionsfaktor q und praktischer meteorologischer Sichtweite V0,05 146 


𝑉𝑉0,05 =
1300𝑚𝑚


ln �1
𝑞𝑞�


 


Untersuchte praktische meteorologische Sichtweiten: 147 


V0,05 in km σ (Sichtwert) q (Transmissionsfaktor) 
0,8 0,000972 0,02363 
5 0,3296 0,5492 
7 0,442 0,6435 
10 0,5741 0,7411 
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[bookmark: _GoBack]Antrag auf Ausnahme nach Artikel 30 der Allgemeinen Verwaltungs Vorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen

Für den Windpark Musterhausen beantragen wir eine Abweichung von der Anforderung nach Artikel 20.1 der AVV 2015. Am Standort sind xy (Anzahl) Windenergieanlagen der Type GE 4.5/4.8-158 mit 158 m Rotordurchmesser und 101 m / 120,9 m / 149 m / 161 m Nabenhöhe geplant. Abweichend von der vorgenannten Anforderung soll der Abstand zwischen Maschinenhausbefeuerung und unbefeuerter Blattspitze 80 m nicht überschreiten. 

Begründung

· Eine unbefeuerte Höhe von bis zu 100 Meter gewährleistet die gleiche flugsicherheitstechnische Warnung für den Luftfahrzeugführer wie eine unbefeuerte Höhe von 65m.[footnoteRef:1] [1:  Zur Berechnung der Schwelle der sicheren Wahrnehmung des Feuers W, rot wird auf das angehängte Dokument verwiesen.] 


· Auf der gleichen Grundlage, wie bei der Bestimmung der Tragweiten der Feuer W, rot, wurden rechnerisch unbefeuerte Höhen von über 100 Metern ermittelt, bei denen das Feuer W, rot noch sicher wahrnehmbar ist. Die Fachstelle der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung für Verkehrstechnik (FVT) hat die Berechnungen für das Feuer W, rot erstellt und könnte die 100-Meter-Berechnung verifizieren.

· In dem Bereich der AWZ ist der unbefeuerte Teil der Windenergieanlage nach einem Empfehlungsschreiben des Bundesministeriums für Verkehr-, Bau und Stadtentwicklung vom 20.06.2013, nicht mehr begrenzt.

· Im internationalen Bereich sieht die ICAO Richtline Annex 14, Kapitel 6.2.4 (Seventh Edition, July 2016), keine Begrenzung des unbefeuerten Teils zwischen Blattspitze und Kennzeichnungsfeuer auf dem Maschinenhaus bei Windenergieanlagen von bis zu 315 m Gesamthöhe vor.

· Die bestehende und unzureichend begründete Regelung stellt die Hersteller von Windenergieanlagen in Deutschland vor technische und ökonomische Herausforderungen.

· Die von der AVV 2015 trotz begründeter Ablehnung der Windenergiebranche vorgesehene Alternative der Blattspitzbefeuerung scheidet entsprechend der Stellungnahme der Task Force Kennzeichnung der Hersteller von Windenergieanlagen im VDMA Fachverband Power Systems vom 28. August 2014 an das BMVI aus wirtschaftlichen Gründen und Akzeptanzgründen aus.

· Auch die Aufständerung der Befeuerung ist u.a. aus statischen Gründen und Gründen der Flugsicherheit ab Rotordurchmessern von 140 Metern nicht mehr praktikabel.

· Mehrkosten von etwa EUR 20.000 pro Windenergieanlage für eine Aufständerung von weniger als 5 Meter Höhe, stehen im Widerspruch zur Forderung von Kostenreduzierung bei den Betreibern von Windenergieanlagen. Zudem sind die Grenzen des technisch Machbaren bereits bei dieser geringen Aufständerungshöhe erreicht.

· Eine Anstrahlung der Rotorblätter scheidet aufgrund der ggf. erforderlichen großen zu bestrahlenden Fläche, der Anstrahlung beider Blattspitzenseiten sowie aus Akzeptanzgründen aus.
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1 Einleitung 28 



Windenergieanlagen dürfen unter Verwendung des Feuers W, rot über eine maximal unbefeuerte 29 



Höhe von 65 Metern verfügen. Mit dem vorliegenden Dokument soll ermittelt und dargestellt werden, 30 



bis zu welcher Höhe das Feuer W, rot sicher wahrnehmbar ist. 31 



2 Grundlagen 32 



 33 



Als Grundlage für die Berechnungen genutzt, welche als 34 



Herleitung für die Dimensionierung von dem Feuer W, rot 35 



angewandt wurden. Niedergeschrieben wurden diese 36 



Grundlagen in dem Besprechungsprotokoll vom 37 



24.05.2005. Ein Auszug aus diesem Protokoll befindet sich 38 



in dem Kapitel 4 Berechnungsgrundlagen. 39 



Zum Ermitteln der Tragweiten werden in einem rekursiven 40 



Algorithmus Abbildung 1 folgende Funktionen verwendet:  41 



E= E Schwelle *r^2/EXP(LN(q)*r/1000) 42 
 43 
E  Erforderliche Lichtstärken in [cd] zum Er- 44 
  reichen gewünschter Tragweiten in [m] 45 
E Schwelle Schwellenbeleuchtungsstärke (1*10-6 Lux) 46 
r  Tragweite 47 
 48 
q =1/(EXP(2996/ Vx) 49 
 50 
q  Transmissionsfaktor 51 
Vx  meteorologische Sichtweite 52 



 53 



Abbildung 1 54 



  55 
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3 Berechnungsergebnisse 56 



3.1 Daten 57 
In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen sind die 58 
geforderten Leuchtintensitäten des Feuers W, rot bei definierten Abstrahlwinkel beschrieben. Ferner 59 
sind darin die sichtweitenabhängigen Reduzierungen der Nennlichtstärken aufgeführt. Tabellarisch  60 
zusammengefasst ergibt  sich daraus folgende Darstellung. 61 



 
Abstrahlwinkel des Feuers 
W, rot 



Meteolorogische Sichtweite [m] 15° 10° 5° 
800 2 cd 20 cd 100 cd 



5000 0,6 cd 6 cd 30 cd 
10000 0,2 cd 2 cd 10 cd 



 62 



Tabelle 1: : Leuchtintensitäten der Feuer W, rot bezogen auf bestimmte meteorologische Sichtweiten 63 
bei definierten Abstrahlwinkeln 64 



 65 



3.2 Berechnungsergebnisse 66 



  
Tragweite [m] 



M
et



eo
ro



lo
gi



sc
he



 
Si



ch
tw



ei
te



 [m
]   1153,52 872,71 527,11 2550,86 1542,90 639,54 2255,63 1184,33 419,95 



800 100 20 2             



5000       30 6 0,6       



10000             10 2 0,2 
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Tabelle 2: Ermittelte Tragweiten der Feuer W, rot bezogen auf bestimmte meteorologische Sichtweiten 68 
bei definierten Abstrahlwinkeln und Leuchtintensitäten. Zugrunde gelegt wird die worse-case 69 
Schwellenbeleuchtungsstärke von 1*10^-6 Lux. 70 



3.3 Zeichnerische Darstellung 71 



 72 



Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass im ungünstigsten Fall bei einem Überflug von bis zu 100,5 73 
Metern über dem Feuer das Feuer W, rot immer noch sicher wahrnehmbar ist. 74 



Hierbei wurden die Schwellenbeleuchtungsstärke von 1*10^-6 Lux und die meteorologische 75 



Sichtweite von 800 m berücksichtigt. Eine unbefeuerte Höhe von 100,5 Metern ist bezogen auf die 76 



Sicherheit als worse-case-Fall zu betrachten. 77 
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3.4 Entstehung des Wertes 65 m 78 
Der Wert „65 Meter“ als maximale unbefeuerte Höhe hat keine begrenzende Grundlage. Er entstand 79 
nach einer Einschätzung von der derzeit aktuell größten geplanten Windenergieanlage: 126 m 80 
Nabenhöhe und 130 m Rotordurchmesser. Abzüglich des Abstandes zwischen Nabenhöhe und 81 
Feuerhöhe ließen die damals formulierten 65 m noch ein weiteres Wachstum zu. Tendenziell gab es 82 
zu der Zeit die verbreitete Auffassung, dass noch längere Rotorblätter praktisch nicht handhabbar 83 
wären. 84 



 85 



Abbildung 2: Auszug aus dem FVT-Protokoll 24.05.2005 86 



Der bis dahin gültige Wert  von 50 Meter sollte vorsichtig auf 65 m erhöht werden. In zukünftig 87 
folgenden AVV’s sollte der Wert dann mit den ggf. weiter wachsenden Anlagen stufenweise steigen. 88 



 89 



  90 
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4 Berechnungsgrundlagen 91 
Auszug: 92 
Protokoll der Besprechung „Erfahrungsaustausch über die Anwendung der Allgemeinen 93 
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV)“ 94 
Ort: BMVBW, Bonn 95 
Datum: 24.05.2005 96 
Protokoll: Hermann, FVT 97 



(Quelle WSV, FVT): 98 



Die Sichtbarkeit sowie die Auffälligkeit eines Feuers wird im Folgenden mit den lichttechnischen 99 



Kriterien untersucht: 100 



- Voraussetzungen für das Erkennen farbiger Lichtzeichen, Gerdes, Ortung und Navigation 3/82 [1] 101 



- VV-WSV 2405 Tragweiten und Lichtstärken von Feuern und Signallichtern [2] 102 



- VV-WSV 2401 Richtfeuer [3] 103 



- Handbuch der Beleuchtung [4] 104 



(VV-WSV: Verwaltungsvorschrift der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) 105 



Schwellenbeleuchtungsstärke 106 



Für die Beurteilung der Sichtbarkeit eines Feuers bei Nacht kommen in der Wasser- und 107 



Schifffahrtsverwaltung zwei verschiedene Schwellenbeleuchtungsstärken zum Einsatz. 108 



(a) 2*10-7 lx (Lux) 109 



Diese Beleuchtungsstärke wird generell für alle Anlagen auf See und im Binnenbereich verwendet. 110 



(b) 1*10-6 lx 111 



Diese Beleuchtungsstärke ist gemäß der Verwaltungsvorschriften bei dem Feuertyp „Richtfeuer“ 112 



anzuwenden. 113 



Die Schwellenbeleuchtungsstärke ist die Beleuchtungsstärke, die vom Lichtsignal an das Auge des 114 



Beobachters gelangen muss, damit es sicher erkannt wird. Sie hängt von der Umgebungshelligkeit ab 115 



und muss für Tag und Nacht unterschiedlich gewählt werden. 116 



Die Verwendung von unterschiedlichen Schwellenbeleuchtungsstärken für den Nachtbetrieb ist 117 



zusätzlich sinnvoll, da damit die ermittelte erforderliche Lichtstärke an die Umgebungshelligkeit des 118 



Objektes angepasst werden kann. 119 



Da in den letzten Jahrzehnten die künstliche Beleuchtung deutlich zugenommen hat, besteht im 120 



Schifffahrtszeichenwesen häufig der Wunsch, die höhere Schwellenbeleuchtungsstärke (b) zu 121 



verwenden. Die Lichtstärke wird dadurch um den Faktor 5 höher als bei Anwendung von (a), sodass 122 
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sich das Lichtsignal gegenüber dem aufgehelltem Hintergrund sowie den konkurrierenden Lichtern 123 



durchsetzen kann. 124 



In der Praxis wird daher der Wert von 2*10-7 Lux für Bereiche ohne große Hintergrundaufhellung und 125 



1*10-6 Lux für Bereiche mit Hintergrundaufhellung (z.B. Feuer vor Städten oder Werften) angewandt. 126 



Eine exakte Unterscheidung zwischen diesen Bereichen existiert jedoch nicht. Der Begriff Tragweite 127 



beschreibt den Abstand bei dem ein Feuer sicher erkannt wird. Das vom Feuer abgestrahlte Licht 128 



erreicht bei diesem Abstand gerade die Schwellenbeleuchtungsstärke beim Beobachter. Die 129 



Tragweite ist von der Lichtstärke des Feuers und von der Trübung der Atmosphäre abhängig. 130 



Die Auffälligkeit des Feuers kann durch das Verhältnis der am Auge eintreffenden Beleuchtungsstärke 131 



Eist zu der Schwellenbeleuchtungsstärke Eschwelle ausgedrückt werden: 132 



A = Eist / Eschwelle. 133 



In den nachfolgenden Tabellen ist für verschiedene Abstände das Verhältnis A zwischen der beim 134 



Beobachter auftreffenden Beleuchtungsstärke und der notwendigen Schwellenbeleuchtungsstärke 135 



eingetragen. Bei A = 1 gilt das Feuer als sicher erkennbar, je größer A wird, desto auffälliger wird das 136 



Feuer. Die Sichtweiten sind als praktische meteorologische Sichtweite (V0,05) angegeben. 137 



Formeln und Berechnungen 138 



Beleuchtungsstärke E als Funktion von Lichtstärke I0 , Abstand r und Konstante z. 139 



𝐸𝐸(𝑟𝑟) = 𝐼𝐼0 ∗
𝑒𝑒−𝑧𝑧∗𝑟𝑟



𝑟𝑟2
  aus [1] 140 



Beziehung zwischen Konstante z, Sichtwert σ, Transmissionsfaktor q und praktischer 141 
meteorologischer Sichtweite V0,05. 142 



𝑞𝑞 = 𝑒𝑒−𝑧𝑧∗1000𝑚𝑚 ⇒ −𝑧𝑧 = ln (𝑞𝑞)
1000𝑚𝑚



 ⇒ 𝐸𝐸(𝑟𝑟) = 𝐼𝐼0 ∗
𝑒𝑒
ln(𝑞𝑞)∗𝑟𝑟
1000𝑚𝑚



𝑟𝑟2
 143 



Beziehung zwischen Sichtwert σ und Transmissionsfaktor q 144 



ln(σ) = 1,852 * ln(q) 145 



Beziehung zwischen Transmissionsfaktor q und praktischer meteorologischer Sichtweite V0,05 146 



𝑉𝑉0,05 =
1300𝑚𝑚



ln �1
𝑞𝑞�



 



Untersuchte praktische meteorologische Sichtweiten: 147 



V0,05 in km σ (Sichtwert) q (Transmissionsfaktor) 
0,8 0,000972 0,02363 
5 0,3296 0,5492 
7 0,442 0,6435 
10 0,5741 0,7411 
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